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Bericht 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  

der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Telefon/Videokonferenz) 
 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK)  
am 15./16. April 2021 (Telefon/Videokonferenz) 

 

Das BMVI sieht es als eine gemeinsame Aufgabe des Bundes, der Länder und Kom-
munen, ein lückenloses und vollständiges Radverkehrsnetz mit einer durchgängig si-
cheren und attraktiven Infrastruktur zu entwickeln und umzusetzen.

TOP 6.2 Radverkehrspolitik 

Moderner Radverkehr steht für eine multimodale Verkehrspolitik. Radverkehr steht zu- 
gleich für Innovationen, Gesundheitsförderung und Klimaschutz. Gerade in der jüngeren
Zeit hat sich der Radverkehr zudem als Pandemie-resilienter Teil eines modernen und
nachhaltigen Gesamtverkehrssystems erwiesen. Erklärtes Ziel des BMVI ist es, den 
Anteil des Radverkehrsaufkommens weiter zu erhöhen. 

Dafür stellt das BMVI zahlreiche Fördermöglichkeiten bereit: 

-  Die Verwaltungsvereinbarung zur Gewährung von Finanzhilfen in Höhe von bis 
zu 657 Mio. Euro über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ ist am 22. De- 
zember 2020 in Kraft getreten. Mit den Investitionen der Länder und Gemeinden 
in eine flächendeckende Radverkehrsinfrastruktur einschließlich sicherer Rad- 
streifen und Kreuzungen sowie Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäuser 
soll mehr Verkehr auf den klimafreundlichen Radverkehr verlagert werden – auch 
im ländlichen Raum. Damit setzt das BMVI eine weitere Maßnahme aus dem 
Klimaschutzprogramm 2030 um. 

-  Für den Ausbau und die Erweiterung des „Radnetzes Deutschland“ stehen bis 
2023 ebenfalls Mittel in Höhe von bis zu 45 Mio. Euro zur Verfügung, mit denen 
Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Marketing und Digitalisierung, hier 
insbesondere der Radroutenplaner Deutschland, gefördert werden sollen. Die 
Verwaltungsvereinbarung zu Infrastrukturmaßnahmen und Marketing sowie die 
gesonderte Verwaltungsvereinbarung zur Digitalisierung sind mit den Ländern 
endverhandelt und liegen diesen zur Unterzeichnung vor. 

-  Für die Förderung von investiven Modellprojekten stehen im Zeitraum von 2020 
bis 2026 insgesamt 171,8 Mio. Euro zur Verfügung. Derzeit sind 37 Projekte in 
der Prüfung oder bereits beschieden, die die aktuell zur Verfügung stehenden 
Mittel bis 2026 weitestgehend belegen. 
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- Mit Veröffentlichung der neuen Grundsätze für Bau und Finanzierung von Rad-
wegen an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes im April 2020 hat ein Para-
digmenwechsel bei der Planung von Radwegen bei Neu- und Ausbauvorhaben
von Bundesstraßen stattgefunden. Musste bislang der Bedarf für die Anlage ei-
nes Radweges nachgewiesen werden, so sind die Planer nun aufgefordert, eine
Planung von Radwegen standardmäßig zu prüfen. Wenn kein Radweg angelegt
werden soll, ist dies durch die Planer zu begründen. Auch für bestehende Bun-
desstraßen kann die Neuanlage eines Radweges vorgesehen werden. Für den
Bau und die Erhaltung von Radwegen an Bundesstraßen in der Baulast des
Bundes werden jährlich rund 100 Mio. Euro bereitgestellt.

- Im Zuge des beschlossenen Klimapaketes werden die Finanzhilfen zum Bau von
Radschnellwegen  von 2021 bis 2023 auf 50 Mio. Euro jährlich verdoppelt. Bis-
her wurden insgesamt 25 Förderanträge (davon 19 bisher ausschließlich für die
Planungskosten) mit einem Fördervolumen von rund 50 Mio. Euro bewilligt. Wei-
tere konkrete Anträge wurden angekündigt.

BMVI wird sich dafür einsetzen, dass Finanzhilfen und Förderprogramme für den Rad-
verkehr über 2023 hinaus fortgeführt und ausreichend Haushaltsmittel bereit gestellt
werden. Eine entsprechend abgestimmte Schwerpunktsetzung bei einzelnen Förder-
programmen soll auch künftig erhalten bleiben, um das Ziel, flächendeckend zusam-
menhängende Radverkehrsnetze zu schaffen und die Sicherheit der Radfahrenden zu
erhöhen, mit geeigneten Infrastrukturmaßnahmen in Angriff zu nehmen.

Ferner unterstützt das BMVI Kommunen beim radverkehrstauglichen Ausbau der Be-
triebswege an den Bundeswasserstraßen. Hierfür stellt es einmalig Mittel in Höhe von
90 Prozent der Mehrkosten für den radverkehrstauglichen Ausbau der Betriebswege zur
Verfügung. Voraussetzungen sind die Vereinbarkeit mit betrieblichen Belangen und die
Bereitschaft der Kommune, die zusätzliche Unterhaltungslast und Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Mit der Umsetzung wurde die Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt (GDWS) unter Berücksichtigung ihrer vordringlichen Aufgaben beauf-
tragt. Derzeit sind hierfür jährlich rd. 1,1 Mio. Euro veranschlagt.

Betriebswege auf Autobahnbrücken sowie Brücken im Zuge von Kraftfahrstraßen be-
darfsabhängig so auszugestalten, dass sie von Radfahrenden mitgenutzt werden kön-
nen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 Bundesfernstraßengesetz.

Durch die Anpassung fernstraßen- und eisenbahnrechtlicher Bestimmungen sollen
kommunale Haushalte bei Investitionen bzw. Ersatzinvestitionen in Kreuzungsbauwerke
im Zuge von Bundesfernstraßen und Eisenbahnstrecken des Bundes entlastet und da-
mit die Investitionsbedingungen insbesondere für den Ausbau kommunaler Radwege
verbessert werden.
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Für das Mantelgesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes und des Gesetzes
über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen ist ein Abschluss des parlamentari-
schen Verfahrens am 7. Mai 2021 vorgesehen.

Darüber hinaus ermöglicht das Gesetzgebungsvorhaben zur Änderung von Vorschriften
im Eisenbahnbereich die Freistellung von Bahnbetriebsanlagen durch den Straßenbau-
lastträger. Hierdurch kann u.a. die Nachnutzung von dauerhaft stillgelegten Eisenbahn-
strecken für den Radverkehr in Betracht gezogen werden. Das Gesetzgebungsverfah-
ren soll ebenfalls am 7. Mai 2021 abgeschlossen werden.

Im Anschluss an die 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften (54. StVRÄndV) erfolgt derzeit die Überarbeitung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO). Neben der Festschreibung
der Anordnungsvoraussetzungen für die mit der 54. StVRÄndV neu eingeführten Ver-
kehrszeichen (z. B. für Zeichen 244.1 „Fahrradzone“) werden hierbei weitere Änderun-
gen im Bereich des Radverkehr umgesetzt. Unter anderem sollen die Straßenverkehrs-
behörden zur vermehrten Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Rad-
verkehr veranlasst und die Anordnungsvoraussetzungen für Fahrradstraßen gelockert
werden. Damit wird das mit der 54. StVRÄndV verfolgte Ziel, die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Radverkehrs zu steigern, auch auf Ebene der VwV-StVO weiterverfolgt.


